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Ergänzende Hinweise für Ärzte 

 

Bestimmte Anwendungen zu kosmetischen oder sonstigen nicht medizinischen 

Zwecken dürfen nur von approbierten Ärzt*innen mit einer entsprechenden Weiter- 

oder Fortbildung durchgeführt werden.  

 

Eine nähere Ausgestaltung, welche Ärzte welche Anwendungen durchführen dürfen, 

wurde vom Gesetzgeber nicht geregelt.  

 

Die Region Hannover hat daher nach Rücksprache mit dem Niedersächsischen 

Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung festgelegt, dass 

folgenden Facharztbezeichnungen bereits durch eine entsprechende Weiterbildung 

die Eignung (Fachkunde) für kosmetischen Anwendungen nach der NiSV erhalten 

haben: 

 

§ 5 (1, 2) Fachkunde zur Anwendung von Lasereinrichtungen und intensiven 

Lichtquellen 

 Fachärzte/-ärztinnen für Haut- und Geschlechtskrankheiten 

 Fachärzte/-ärztinnen für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie 

 

§ 6 (1, 2) Fachkunde zur Anwendung von Hochfrequenzgeräten 

 Fachärzte/-ärztinnen für Haut- und Geschlechtskrankheiten 

 Fachärzte/-ärztinnen für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie 

 

§ 7 Fachkunde zur Anwendung von Anlagen zur elektrischen Nerven- und 

Muskelstimulation und zur Magnetfeldstimulation 

 Fachärzte/-ärztinnen für Neurologie 

 Fachärzte/-ärztinnen für Physikalische und Rehabilitative Medizin 

 Fachärzte/-ärztinnen für Psychiatrie und Psychotherapie 

 

§ 8 Stimulation des Zentralen Nervensystems 

 Fachärzte/-ärztinnen für Neurologie 

 Fachärzte/-ärztinnen für Physikalische und Rehabilitative Medizin 

 Fachärzte/-ärztinnen für Psychiatrie oder Psychotherapie 

 

§ 11 Anwendung von MR-Verfahren 

 Fachärzte/-ärztinnen für Radiologie 

 Fachärzte/-ärztinnen für Nuklearmedizin 

 Fachärzte/-ärztinnen mit der Zusatz-Weiterbildung 

Magnetresonanztomographie 
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Eine Teilnahme an dem Fachkunde-Modul „Grundlagen der Haut und deren 

Anhangsgebilde“ ist für die vorgenannten Fachärzt*innen ebenfalls nicht notwendig. 

Dies ist unabhängig davon, wie lange die Facharztausbildung zurückliegt.  

 

Wer seine Facharztausbildung noch nicht abgeschlossen hat, kann durch eine 

entsprechende Fortbildung die notwendige Fachkunde erwerben. Die 

Bundesärztekammer hat eine entsprechende Fortbildung für die Anwendung von 

Lasereinrichtungen und intensiven Lichtquellen an der Haut nach § 5 NiSV entwickelt 

(bitte hier klicken). Mit dieser Fortbildung wird auch das Fachkunde-Modul 

„Grundlagen der Haut und deren Anhangsgebilde“ abgedeckt.  

 

Auch für approbierte Ärzt*innen und Fachärzt*innen gilt, dass nach § 4 NiSV die 

erforderliche Fachkunde nach den §§ 5, 6, 7, 8, 9 oder 11 NiSV auf dem aktuellen 

Stand zu halten ist. Hierzu ist mindestens alle fünf Jahre die Teilnahme an einem 

Aktualisierungskurs notwendig (§ 4 Abs. 3 S. 2, 3 NiSV).  

 

Hinweise Delegation 

Bei einer Delegation der Anwendungen an qualifiziertes Personal ist folgendes zu 

beachten: 

- die/der delegierende Arzt*in muss über die erforderliche Fachkunde im Rahmen 

der NiSV verfügen, 

- die Verantwortung für die Anwendung bleibt auch bei einer Delegation bei der/dem 

Ärzt*in,  

- es muss grundsätzlich sichergestellt werden, dass die Person, auf die delegiert 

wird, aufgrund beruflicher Qualifikation oder allgemeiner Fähigkeiten und 

Kenntnisse für die Erbringung der delegierten Leistung geeignet ist. Das bedeutet 

für den Anwendungsbereich der NiSV, dass die Person, an die delegiert wird, über 

die erforderliche Fachkunde nach den Vorgaben der NiSV verfügen muss (vgl. 

dazu FAQs des BMUV, https://www.bmuv.de//FA1444),  

- der/die Ärzt*in muss die Hilfskraft auch grundsätzlich für geeignet halten, die 

jeweilige Anwendung auszuführen, da die Verantwortlichkeit nicht übertragen wird. 

 

Weitere Informationen: 

Weitere Informationen und FAQs zur NiSV finden Sie auch auf der Homepage des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Bitte hier 

klicken!). 

 

Ansprechpartner: 

Offene Fragen beantwortet Ihnen gerne der Fachbereich Gesundheitsmanagement 

der Region Hannover: 

 

Fachbereich Gesundheitsmanagement 

Team Bürgerservice und Recht 

Telefon: 0511/616-43434 

Email: gesundheit@region-hannover.de   
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